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zialistischen Staates. Man unter
scheidet das spezielle und das 
komplexe F. Das spezielle F. ge
staltet das gesellschaftliche Ver
hältnis Familie rechtlich aus. Das 
Familiengesetzbuch regelt die 
Beziehungen zwischen den Fami
lienmitgliedern und die Formen 
der Mitwirkung von Staat und 
Gesellschaft bei der Entwicklung 
der Familienbeziehungen. Ins
besondere legt es die Aufgaben 
der Familie der sozialistischen 
Gesellschaft fest, die auf die Ent
wicklung sozialistischer Persön
lichkeiten gerichtet sind. Das Fa
miliengesetzbuch präzisiert die 
durch die Verfassung gestellte 
staatliche und gesellschaftliche 
Aufgabe der Familienförderung. 
Es schafft ein Leitbild der Fami
lie durch Regelungen über die 
Grundlagen des Zusammenlebens 
in der Familie, über die Ent
stehung der Ehe, die gegenseiti
gen Rechte und Pflichten der 
Ehegatten, über die Aufgaben 
der Eltern bei der Erziehung der 
Kinder und die daraus hergclei- 
teten Rechte und Pflichten. Es 
enthält Normen über die Zusam
menarbeit zwischen Familie und 
gesellschaftlichen Einrichtungen 
bei der Erziehung der Kinder 
und über notwendige Eingriffe 
des Staates in die Familienerzie
hung, wenn die Entwicklung der 
Kinder in der Familie nicht ge
währleistet ist. Das F. regelt die 
Voraussetzungen für die Beendi
gung der Ehe durch Scheidung 
und deren Folgen sowie die 
Rechte und Pflichten in einer 
Reihe weiterer Konflikte. Das 
komplexe F. ist die Gesamtheit 
all der Bestimmungen, die in
nerhalb verschiedener Rechts
zweige unmittelbare Bedeutung 
für die Entwicklung der Familie 
haben, und die Regelung der Fa
milienbeziehungen selbst. Die 
Entwicklung der Familienbezie
hungen ist eine Aufgabe der Ge

sellschaft und jedes einzelnen 
und der einzelnen Familie. Alle 
tragen gemeinsam die Verant
wortung für die Entwicklung 
dieses Lebensbereichs, die sich 
als Bestandteil der Gestaltung 
vieler gesellschaftlicher Prozesse 
vollzieht und deshalb eine so 
vielfältige rechtliche Einfluß- 
nahme notwendig macht. Zum 
komplexen F. gehören die Bestim
mungen der Verfassung der DDR 
zur Familie (Art. 38), die staats
rechtlichen Regelungen zur Fa
milienförderung, z. B. zur Ehe- 
und Familienberatung und zur 
Unterstützung kinderreicher Fa
milien oder über die Versorgung 
alleinstehender Mütter und Vä
ter mit Plätzen in den Kinder
einrichtungen. Dazu gehören die 
Bestimmungen des Arbeitsrechts 
über den Schwängerenurlaub 
und das Recht auf den Arbeits
platz nach einjähriger Arbeits
unterbrechung wegen der Geburt 
eines Kindes, die Bestimmungen 
der Sozialversicherung, die die 
Familienmitglieder des Ver
sicherten betreffen, die Renten
ansprüche für Kinder und Ehe
partner, die Bestimmungen des 
Zivilrechts über die Geschäfts
fähigkeit oder über die Verant
wortung der Eltern für Schäden, 
die ihre Kinder angerichtet ha
ben, und diejenigen Bestimmun
gen des Strafrechts, die aus
drücklich dem Schutz der Fami
lie dienen. Zum komplexen F. 
gehört schließlich das Familien
gesetzbuch der DDR von 1965.
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